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Einleitung

Die Einschränkung der Zulassung zur Tätigkeit zu Las
ten der obligatorischen Krankenversicherung («Zulas
sungsstopp») gestützt auf Art. 55a KVG läuft am 30. Juni 
2019 ab.
Der Bundesrat hat am 9.  Mai 2018 eine Botschaft zur 
Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenver
sicherung dem Parlament unterbreitet, welche die Zu
lassung von Leistungserbringern im ambulanten Be
reich der obligatorischen Krankenversicherung neu 
regelt. Diese wurde am 12. Juni 2018 im Bundesblatt 
 publiziert (vgl. BBl 2018 3125).
Darin sind Änderungen mit weitreichenden Folgen 
für Ärztinnen und Ärzte sowie (indirekt) Spitäler vor
gesehen.

Drei besonders negative Änderungen möchten wir her
vorheben und Ärztinnen und Ärzte sowie Spitäler moti
vieren, sich für Verbesserungen einzusetzen. Der vorlie
gende Beitrag beruht auf dem Stand vom 12. Juni 2018.

Tätigkeit an einer schweizerischen 
Weiterbildungsstätte

Nach dem heute geltenden Recht gilt die Einschrän
kung der Zulassung nicht für Ärztinnen und Ärzte, die 
«mindestens drei Jahre an einer anerkannten schwei
zerischen Weiterbildungsstätte gearbeitet haben» 
(Art. 55a Abs. 2 KVG).

Der Bundesrat will diese Ausnahme vom Zulassungs
stopp streichen. Dies hat weitreichende Auswirkungen:
Ärztinnen und Ärzte, die im Vertrauen auf eine spätere 
Zulassung eine Fachrichtung gewählt haben, verlieren 
ihre berufliche Perspektive.

Darüber hinaus befürchten wir, dass Ärztinnen und 
Ärzte mit einer bestehenden Zulassung neu den Kan
ton nicht mehr wechseln können. Dies leiten wir aus 
Art. 55 Abs. 5 Bst. a und den Übergangsbestimmungen 
des EKVG sowie aus Erläuterungen in der Botschaft ab. 
In Art. 55a Abs. 5 Bst. a EKVG steht:

«Legt ein Kanton Höchstzahlen fest, so können fol
gende Ärzte und Ärztinnen weiterhin tätig sein:
a. Ärzte und Ärztinnen, die vor Inkrafttreten der 
Höchstzahlen zugelassen wurden und im ambulanten 
Bereich Leistungen zulasten der obligatorischen Kran
kenpflegeversicherung erbracht haben.»

In Absatz 2 der Übergangsbestimmungen zum EKVG 
steht weiter:
«Leistungserbringer nach Artikel 35 Absatz 2 Buch
stabe a–g, m und n, die nach bisherigem Recht zur 
 Tätigkeit zulasten der obligatorischen Krankenpflege
versicherung zugelassen waren, gelten als nach Artikel 
36 des neuen Rechts vom Kanton zugelassen, auf des
sen Gebiet sie die Tätigkeit beim Inkrafttreten dieses 
Artikels ausgeübt haben.»

Résumé

La limitation de l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie 

(«gel des admissions» dans le domaine ambulatoire) selon l’art. 55a LAMAl 

expire le 30 juin 2019.

Le 9 mai 2018, le Conseil fédéral a soumis au Parlement le projet qui vise à 

remplacer cette limitation de l’admission.

Le projet du Conseil fédéral engendre de lourdes conséquences pour les 

médecins et indirectement pour les hôpitaux.

Nous soulevons ci-dessous trois points négatifs:

Premièrement, il est prévu que l’exception faite pour les médecins «qui ont 

exercé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse reconnu 

de formation postgrade» soit supprimée. Nous craignons que les médecins 

aujourd’hui admis ne puissent plus changer de canton à l’avenir.

Deuxièmement, lorsqu’un canton limite le nombre de médecins, il est tenu 

qu’il applique cette limite également au nombre de médecins qui exercent 

dans le domaine ambulatoire d’un hôpital.

Troisièmement, les cantons peuvent suspendre l’admission, lorsque les 

coûts augmentent à un rythme supérieur à la moyenne dans un domaine 

de spécialité.

Nous invitons les médecins ainsi que les hôpitaux à réagir contre ce durcisse-

ment disproportionné des admissions dans la procédure législative actuelle.

Au lieu d’un durcissement de la loi, il serait judicieux de clarifier les ques-

tions d’interprétation concernant l’exception pour les médecins «qui ont 

exercé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse reconnu 

de formation postgrade».
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In der Botschaft steht zu Art. 36 EKVG (vgl. BBl 2018 
3155, 2. Absatz):
«Leistungserbringer nach Artikel 35 Absatz 2 Buchsta
ben a–g, m und n KVG, die nach erfolgter Zulassung 
ihre Tätigkeit zulasten der OKP in einem anderen Kan
ton ausüben wollen, müssen für den neuen Standort 
erneut eine Zulassung beantragen.»

Schliesslich steht an keiner Stelle in der Botschaft, dass 
Ärztinnen und Ärzte, die heute in einem Kanton zuge
lassen sind, den Kanton gestützt auf Art. 55 Abs. 5 Bst.  a 
EKVG wechseln können.
Ärztinnen und Ärzten wird damit das für jeden Men
schen wichtige Bedürfnis, einen freien Zugang zu einer 
Erwerbstätigkeit zu haben und diese zumindest in der 
Schweiz frei auszuüben, unverhältnismässig einge
schränkt.

Tätigkeit im ambulanten Bereich 
eines Spitals

Nach heute geltendem Recht können die Kantone vor
sehen, dass der Zulassungsstopp auch für Ärztinnen 
und Ärzte gilt, die ihre Tätigkeit im ambulanten Be
reich von Spitälern ausüben (Art. 2 VEZL).
Viele Kantone haben darauf verzichtet, insbesondere 
um den Spitälern die Erfüllung ihrer Leistungsaufträge 
nicht unnötig zu erschweren.
Der Bundesrat gibt den Kantonen zwar weiterhin die 
Kompetenz, ob sie die Anzahl der Ärztinnen und Ärzte 
beschränken wollen. Wenn die Kantone von dieser 
Kompetenz Gebrauch machen, dann müssen sie diese 
Beschränkung auch auf Ärztinnen und Ärzte anwen
den, die ihre Tätigkeit im ambulanten Bereich eines 
Spitals ausüben.
An die Spitäler wird immer öfter die Forderung ge
stellt, dass sie Patientinnen und Patienten ambulant 
statt stationär behandeln. Wie sollen sie aber diesem 
Auftrag nachkommen, wenn die zahlreichen Ärztin
nen und Ärzte ohne Zulassung im ambulanten Bereich 
nicht tätig sein dürfen?
Ärztinnen und Ärzte, die heute im ambulanten Be
reich eines Spitals tätig sind und noch keine Zulassung 
haben, werden sich die bange Frage stellen, was ihre 
Optionen sind.
Wenn sie vor Inkrafttreten der Höchstzahlen eine 
Zulas sung erwerben und zugleich auch rechtzeitig im 
ambulanten Bereich Leistungen zu Lasten der obliga
torischen Krankenversicherung erbringen, finden die 
Höchstzahlen des betreffenden Kantons für sie keine 
Anwendung.
Wenn dies nicht rechtzeitig gelingt, dann können 
diese Ärztinnen und Ärzte ihre Tätigkeit nur noch im 

ambulanten Bereich des gleichen Spitals ausüben. 
Diese Bestimmung ist zwar an die Übergangsbestim
mung angelehnt, die unter heute geltendem Recht gilt. 
Aber heute fällt der Bedürfnisnachweis weg, sobald 
Ärztinnen und Ärzte 3 Jahre an einer schweizerischen 
Weiterbildungsstätte gearbeitet haben. Neu sollen sie 
zeitlich unbeschränkt der Willkür des Spitals ausgelie
fert werden.

Zulassungsstopp bei überdurchschnitt
licher Kostensteigerung

Neu will der Bundesrat, dass die Kantone jede weitere 
Zulassung in einem bestimmten medizinischen Fach
gebiet sofort stoppen können, unabhängig von den 
festgelegten Höchstzahlen.
In Art. 55 Abs. 6 EKVG hat er die nachfolgende Bestim
mung vorgeschlagen:
«Steigen die jährlichen Kosten je versicherte Person in 
einem Fachgebiet in einem Kanton mehr als die jähr
lichen Kosten der anderen Fachgebiete im selben 
 Kanton oder mehr als die jährlichen Kosten des ge
samtschweizerischen Durchschnitts im betroffenen 
Fachgebiet an, so kann der Kanton vorsehen, dass kein 
Arzt und keine Ärztin im betroffenen Fachgebiet eine 
Tätigkeit zulasten der obligatorischen Krankenpflege
versicherung neu aufnehmen kann.»
In der Botschaft begründet der Bundesrat die Einfüh
rung dieser Bestimmung, dass damit die Kantone die 
Kompetenz erhalten sollen, bei einem «massiven Kos
tenanstieg», einer «Kostenexplosion» bzw. einem 
«übermässig hohen Anstieg der Kosten» auf einem 
Fachgebiet die Zulassung neuer Leistungserbringer zu 
unterbinden (vgl. BBl 2018 3152, 2. Absatz, und BBl 2018 
3160, 1. Absatz).
Es fällt beim Lesen von Art. 55 Abs. 6 EKVG sofort auf, 
dass die Interventionsschwelle viel tiefer ist. Man 
stelle sich vor, bei der Wirtschaftlichkeitskontrolle 
würden bereits bei jeder Abweichung vom Durch
schnitt Honorarrückforderungen gestellt.
Aus Sicht der Ärztinnen und Ärzte beeinträchtigt der 
Vorschlag des Bundesrates in unverhältnismässiger 
Weise die Planbarkeit ihrer zukünftigen Berufsaus
übung.

Empfehlungen

Wir empfehlen den Ärztinnen und Ärzten sowie den 
Spitälern (und natürlich den Verbänden), dass sie sich 
durch ihre Interessenvertretungen in den Kommissio
nen für soziale Sicherheit des National und Stände
rates und anschliessend im National und Ständerat 
für Optimierungen einsetzen.
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Zulassungsstopp als «Zaubermittel»?

Zuerst sollte die kritische Frage aufgeworfen werden, 
ob der Zulassungsstopp wirklich das «Zaubermittel» 
gegen die Kostensteigerung der Krankenkassenprä
mien ist.

Keine unnötigen Änderungen

Wenn diese Frage zu bejahen ist (oder wenn der Zu
lassungsstopp unabhängig davon hinzunehmen ist), 
dann sollten wenigstens unnötige Änderungen ver
mieden werden.
Wir sind der Auffassung, dass den Ärztinnen und Ärz
ten mehr gedient ist, wenn die heute geltenden Bestim
mungen zum Zulassungsstopp fortgeführt werden.
Hingegen darf die Gelegenheit ergriffen werden, die 
wesentlichen Probleme, die sich in der Praxis stellen, 
fair und verhältnismässig zu lösen.

Klarstellung von Auslegungsfragen

Die heute geltende Ausnahme vom Zulassungsstopp für 
Ärztinnen und Ärzte, die drei Jahre an einer anerkann
ten schweizerischen Weiterbildungsstätte gearbeitet 
haben, ist aus Sicht der Patientinnen und Patien ten 
sinnvoll. Es ist eine verhältnismässige Einschränkung 
für die Ärztinnen und Ärzte zur Sicherung der Qualität 
des schweizerischen Gesundheitssystems.
In der Praxis stellen sich jedoch einige Auslegungs
fragen. 

Bis zu einer für alle Kantone verbindlichen Klärung 
dieser Auslegungsfragen ist den Ärztinnen und Ärzten 
zu empfehlen, dass sie sich für eine verbindliche Ant
wort rechtzeitig an die kantonal zuständige Behörde 
für die Zulassung zur Tätigkeit zulasten der Kranken
versicherung wenden (z.B. im Kanton Bern das Kan
tonsarztamt). 
Es würde der Rechtssicherheit dienen, wenn im Zuge 
der vorliegenden Revision auf Gesetzes oder Verord
nungsebene oder zumindest in Erläuterungen zu die
sen Erlassen die 3 nachfolgenden Auslegungsfragen 
für alle Kantone einheitlich geklärt würden:

Muss die Tätigkeit gestützt auf einen Arbeits
vertrag erfolgen?
Der Wortlaut ist nicht eindeutig. Unseres Erachtens 
sollte auch die Tätigkeit gestützt auf einen Belegarzt
vertrag oder eine andere rechtliche Form der Zusam
menarbeit anerkannt werden. Die ärztliche Tätigkeit 
ist im Wesentlichen identisch, unabhängig von der Be
zeichnung des Vertrages.
Andernfalls würden Privatspitäler (und die dort täti
gen Ärztinnen und Ärzte) gegenüber öffentlichen Spi
tälern diskriminiert. Besonders auffällig wäre dies bei 
Leiterinnen und Leitern von Weiterbildungsstätten, 
die im Spital gestützt auf einen Belegarztvertrag oder 
einen Zusammenarbeitsvertrag arbeiten.
Die französische und italienische Fassung von Art. 55a 
Abs. 2 KVG unterstützen unsere Auslegungsweise. In 
der französischen Fassung lautet die Bestimmung:
«Ne sont pas soumises à la preuve du besoin les per

Ärztinnen und Ärzte, die heute im ambulanten Bereich eines Spitals tätig sind und noch keine Zulassung haben, werden sich 

die bange Frage stellen, was ihre Optionen sind.
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sonnes qui ont exercé pendant au moins trois ans  
dans un établissement suisse reconnu de formation 
postgrade.»

Muss die Tätigkeit in derjenigen Fachrichtung 
erfolgen, in der eine Einrichtung als Weiter
bildungsstätte anerkannt worden ist?
Der Wortlaut ist nicht eindeutig. Die Bedeutung einer 
anerkannten Weiterbildungsstätte sollte nicht überbe
tont werden. Ärztinnen und Ärzte erwerben auch dann 
die notwendigen Kenntnisse des schweizerischen Ge
sundheitswesens, wenn sie in einer Einrichtung tätig 
sind, die nur in einer anderen Fachrichtung eine an
erkannte Weiterbildungsstätte ist.

Muss die Tätigkeit einem minimalen Pensum 
entsprechen?
Dem Wortlaut sind keine Mindestanforderungen zu 
entnehmen. Dementsprechend sollten zumindest alle 
üblichen Pensen genügen.

Ausnahme für besonders qualifizierte 
Ärztinnen und Ärzte

Es ist nichts dagegen einzuwenden, dass die Kantone 
neben der Kompetenz, die Fachgebiete zu bezeichnen, 
auch die Kompetenz haben sollen, Regionen zu um
schreiben und Höchstzahlen festzulegen.
Wenn die Kantone (wie dies auch heute schon der Fall 
ist) entscheiden können, ob der Zulassungsstopp 
 eingeführt wird oder nicht, dann sollten sie auch 
 weitere Ausnahmen vom Zulassungsstopp vorsehen 
können.
Neben der Ausnahme bei Unterversorgung im üblich 
verstandenen Sinn sollte auch eine Ausnahme für be
sonders qualifizierte Ärztinnen und Ärzte anerkannt 
werden. Dies mit Rücksicht auf die Interessen der Pa
tientinnen und Patienten.

Korrespondenz: 
mmberatung ag 
Paul MüllerWittwer 
Seilerstrasse 4 
CH3011 Bern 
Tel. 031 385 80 00 
pm[at]mmberatung.ch

Faire Übergangsbestimmungen

Wenn die Zulassung von Ärztinnen und Ärzten zu
sätzlich eingeschränkt wird, dann sollten die Über
gangsbestimmungen so formuliert werden, dass die 
berufliche Perspektive von Ärztinnen und Ärzten, 
die in ihrer fachärztlichen Laufbahn bereits festge
legt sind, nicht unverhältnismässig beeinträchtigt 
wird.
Eine Lösung wäre diesmal, dass zusätzliche Einschrän
kungen auf Ärztinnen und Ärzte nicht anwendbar 
sind, die vor Inkrafttreten der Änderung bereits an 
 einer anerkannten schweizerischen Weiterbildungs
stätte gearbeitet haben.

Verbleibendes Gesetzgebungsverfahren

Das Gesetzgebungsverfahren kann unter www. 
parlament.ch verfolgt werden (Geschäft des Bundesra
tes 18.047). Nach dem Bundesrat muss nun das Parla
ment in der Wintersession 2018 über die Vorlage ent
scheiden. Wenn das Parlament nicht rechtzeitig 
entscheiden sollte, erwägt der Bundesrat sogar eine 
rückwirkende Inkraftsetzung.
Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 
des Nationalrates hat am 6. Juli 2018 eine Initiative be
schlossen, dass die aktuelle Zulassungsbeschränkung 
um 2 Jahre bis zum 30. Juni 2021 verlängert werden soll, 
damit die Vorlage sorgfältig und im Zusammenhang 
mit ihrem Vorentwurf zur «einheitlichen Finanzie
rung der Leistungen im ambulanten und stationären 
Bereich» beraten werden kann. Dies ist eine positive 
Nachricht. Es zeigt, dass das letzte Wort noch nicht ge
sprochen worden ist. Es lohnt sich, wenn sich die Ärz
tinnen und Ärzte für ihre berechtigen Interessen ein
setzen.
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